
Warendorf, den 07.08.2020 

 
Am 03.08.2020 haben wir ein 21-seitiges Faktenblatt des Ministeriums für Schule und Bildung 
des Landes NRW erhalten, damit die Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in 
Corona-Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 gelingt und das Handlungssicherheit 
geben soll. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen zum Schulstart für Sie und 
Ihre Kinder zusammengestellt und mit Ausführungen für unsere Schule versehen. Mit diesem 
Schreiben werden sicher noch nicht alle Fragen bis ins letzte Detail geklärt werden, wir hoffen 
aber, dass es eine gute Informationsgrundlage für Sie darstellt. 
 
 Der verpflichtende Schul- und Unterrichtsbetrieb in NRW findet nach Stundentafel statt. 

Dabei muss der Schutz der Gesundheit sichergestellt sein. 
 Unterricht in Präsenzform stellt den Regelfall dar. Distanzunterricht findet nur im 

äußersten Notfall statt, wenn keine Vertretungslehrkraft zur Verfügung steht oder 
Infektionsschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können. 

 Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Personen die Pflicht, einen 
Mund-Nasenschutz zu tragen. Sitzen die Kinder an ihrem festen Platz im Klassenraum 
und findet Unterricht statt, darf dieser abgenommen werden – beim Verlassen des 
Platzes ist der Mund-Nasenschutz wieder aufzusetzen.  

 Lehrkräfte können den Mund-Nasenschutz im Unterricht abnehmen, wenn sie den 
empfohlenen Abstand von 1,5 m einhalten. 

 Alle Kinder werden ausschließlich in ihrem Klassenverband in ihrem gewohnten 
Klassenraum unterrichtet – klassenübergreifende Gruppen innerhalb einer Jahrgangs-
stufe gibt es für den Ethikunterricht. 

 Sport- und Schwimmunterricht wird im vollen Umfang wieder aufgenommen. Vor und 
nach dem Sport ist gründliches Händewaschen zwingend erforderlich. Kontaktsport ist 
nach Möglichkeit zu vermeiden. Laut Ministerium soll der Sportunterricht bis zu den 
Herbstferien im Freien stattfinden. Bitte achten Sie daher auf dem Wetter entsprechende 
Kleidung. 

 Gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen ist vorerst bis zu den Herbstferien nicht 
gestattet. Dieses betrifft nicht nur den Englisch- und Musikunterricht, sondern auch das 
Singen von Geburtstagsliedern im Klassenraum. 

 In den Klassenräumen wird es eine feste Sitzordnung geben und es wird weiterhin gut 
gelüftet werden. 

 Schüler mit relevanten Vorerkrankungen legen ein ärztliches Attest vor, wenn eine 
gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte.  

 SchülerInnen, die COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, trockener Husten, 
Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns) aufweisen, dürfen die Schule nicht besuchen. 
Auch Schnupfen kann zu den COVID-19-Symptomen gehören. SchülerInnen mit Schnupfen 
sollen 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Wenn keine weiteren Symptome 
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auftreten, nimmt das Kind wieder am Unterricht teil. Kinder mit anderen 
Krankheitssymptomen (u.a. Magen-Darm-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen oder 
fiebrige Kinder) dürfen die Schule ebenfalls nicht betreten! Bitte beachten Sie auch dazu 
die Ausführungen „Kranke Kinder gehören nicht in die Schule“ im Hausaufgabenheft 
Ihres Kindes, das wir in Zusammenarbeit mit allen Warendorfer Grund- und 
Förderschulen und dem Gesundheitsamt erstellt haben. 

 Bitte stellen Sie mit der kommenden Abfrage zum Schuljahresbeginn sicher, dass wir Ihre 
aktuelle Notfalltelefonnummer haben und Sie für uns während der Unterrichts- oder 
Betreuungszeit unmittelbar erreichbar sind!  

 SchülerInnen erhalten im Falle einer verordneten 14-tägigen Quarantäne 
Distanzunterricht und sind verpflichtet, aktiv mitzuarbeiten, Hausaufgaben zu erledigen 
und erforderliche Arbeiten anzufertigen. 

 Sollten Sie aus einem Risikogebiet aus dem Urlaub heimkehren, beachten Sie bitte die 
Coronaeinreiseverordnung bzw. lassen Sie sich testen. Risikogebiete sind unter 
www.rki.de/covid-19-risikogebiete einzusehen. Die Quarantänepflicht gilt insbesondere 
auch für Kinder, die aktuell aus Risikogebieten zurückgekehrt sind 
(www.mags.nrw/coronavirus).  

 Nutzen Sie die Corona-Warn-App, die bei der Eindämmung der Pandemie einen 
zusätzlichen Beitrag leisten kann. 

 Ab 7.45 Uhr kommen die Kinder auf den Schulhof, mit dem Schellen um 07.55 Uhr 
begeben sich die SchülerInnen zu dem Kreis mit ihrem Klassensymbol: 

 
Die jeweilige Lehrkraft der ersten Stunde empfängt die Kinder und geht mit Ihnen 
gemeinsam in den Klassenraum. 

 OGS und ÜMB finden regulär statt -  hier ist eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung 
möglich. Zudem gilt für den Bereich der OGS, dass das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 
in den Gruppenräumen der Ganztags- und Betreuungsangebote nicht erforderlich ist. 



 Unsere Schulbusse werden zu den gewohnten Zeiten fahren. Auch hier müssen Mund-
Nasen-Masken getragen werden. 

 Legen Sie bitte eine Zweitmaske in einen Zippbeutel in den Tornister Ihres Kindes, um 
eine feuchte oder verdreckte Mund-Nasenmaske bei Bedarf wechseln zu können. 
Waschen Sie die mehrfach verwendbaren Masken bitte regelmäßig. 

 Verabschieden Sie sich bitte weiterhin vor Betreten des Schulgeländes von Ihrem Kind. 
Für Gesprächsbedarfe wenden Sie sich bitte jederzeit telefonisch oder per E-Mail an uns. 
Bitte achten Sie beim Bringen und Abholen unbedingt darauf, größere Menschenansammlungen zu 
vermeiden. Halten Sie bitte den Mindestabstand von 1,50 Metern zu familienexternen Personen ein. Das 
gesamte Schulgelände darf nur in Notfällen und unter vorheriger Anmeldung und unter Tragen einer 
Gesichtsmaske betreten werden. 

Alle diese Maßnahmen sind vorerst bis zum 31.08.2020 befristet. 

Ich bitte Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder auf die beschriebene veränderte Schulsituation 
vorzubereiten und die veränderten Maßnahmen mit Ihren Kindern zu besprechen. Die 
Situation um Corona verändert weiterhin vieles, auch weitere und gewohnte Abläufe. 


